
WINDPARK TRISCHELWALD 
- Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
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Maßnahmen zum Schutz der Anwohner und  
der Umgebung bei Betriebseinstellung der Anlagen 

(Verpflichtungserklärung Rückbau gemäß § 35 Abs. 5 BauGB) 

 

Nach Betriebseinstellung der vier Windenergieanlagen der Anlagentypen Nordex N163 mit 

164m Nabenhöhe verpflichtet sich der Betreiber, die ATE Windpark Trischelwald GmbH & Co. 

KG, zum Abbau der Anlagen über ein geeignetes Unternehmen und zur Beseitigung der Bo-

denversiegelung. 

Die gesetzliche Frist lautet: 

Drei Jahre nach endgültiger Betriebseinstellung. 

 

 
 
 
 
 
 
Karlsruhe, den 10. Oktober 2025 
 

ATE Windpark Trischelwald GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
Sebastian Schirp 

 


